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Abkürzungsverzeichnis  
 

 

Anhang I  Natürliche Lebensraumtypen (LRT) von gemeinschaftlichem Interesse, für  

deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

 

Anhang II  Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren  

Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

 

Anhang IV  Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem  

Interesse. Diese Arten stehen im gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen 

Union unter strengem Schutz, weshalb für sie keine eigenen Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen.  

 

BDDB   Biodiversitätsdatenbank ð Haus der Natur Salzburg 

 

EHG   Erhaltungsgrad gemäß der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie.  

 

ESG   Europaschutzgebiet (siehe Natura 2000) 

 

FFH-RL   Flora-Fauna-Habitat -Richtlinie. Richtlinie zur Erhaltung der  

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.  

 

LRT   Lebensraumtyp gemäß Anhang I der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie  

 

LSG   Landschaftsschutzgebiet 

 

MP   Managementplan 

 

NSG   Naturschutzgebiet  

 

RL   Rote Liste 

 

UG    Untersuchungsgebiet 

 

VS-RL   Vogelschutz-Richtlinie. Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden  

Vogelarten.  

 

VS-RL-Anhang I Arten, auf die besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer  

Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in 

ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen.  
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TIERE: 
 
Rote Listen der Tierarten Österreichs und Salzburgs (Gefährdungseinstufungen der IUCN):  

EX ð extinct ð ausgestorben 
RE ð regionally extinct ðausgestorben oder verschollen 
CR ð critically endangered ð vom Aussterben bedroht 
EN ð endangered ð stark gefährdet  
VU ð vulnerable ð stark gefährdet  
NT ð nearly threatened ð Gefährdung droht (Vorwarnstufe)  
LC ð least concern ð nicht gefährdet  
NE ð not evaluated ð nicht eingestuft  
DD ð data deficient - Datenlage ungenügend 
 

Geschützte Tierarten  
A ð  Die im Land Salzburg freilebenden richtliniengeschützten Tierarten gemäß § 31 Abs 

1 Z 1 NSchG. 
 B ð  Andere im Land Salzburg vorkommende Tierarten gemäß § 31 Abs 1 Z 2 NSchG. 
 
PFLANZEN: 
 
Rote Listen der Pflanzenarten Österreichs (Gefährdungseinstufungen der IUCN):  

EX ð extinct ð ausgestorben 
RE ð regionally extinct ðausgestorben oder verschollen 
CR ð critically endangered ð vom Aussterben bedroht 
EN ð endangered ð stark gefährdet  
VU ð vulnerable ð stark gefährdet  
NT ð nearly threatened ð Gefährdung droht (Vorwarnstufe)  
LC ð least concern ð nicht gefährdet  
NE ð not evaluated ð nicht eingestuft  
DD ð data deficient - Datenlage ungenügend 
 

Rote Liste der Pflanzenarten Salzburgs:  
 0 ð ausgerottet, erloschen, verschollen  
 1 ð vom Aussterben bedroht 
 2 ð stark gefährdet  
 3 ð gefährdet  
 4 ð potentiell gefährdet  
 R ð regional stärker gefährdet  
 - ð nicht gefährdet  
 
Geschützte Pflanzenarten  

A -  Vollkommen geschützt als im Land Salzburg in freier Natur wildwachsende richtli-

niengeschützte Pflanzenart gemäß § 29 Abs 1 Z 1 und Abs 2 NSchG. 

B - Vollkommen geschützt als im Land Salzburg in freier Natur wildwachsende, nicht 

richtliniengeschützte Pflanzenart gemäß § 29 Abs 1 Z 2 und Abs 2 NSchG. 

C -  Gebietsmäßig auf die Bezirke Salzburg-Umgebung und Stadt Salzburg beschränkter 

vollkommener Schutz gemäß § 29 Abs 1 Z 1 oder 2 und Abs 2 NSchG. 

D -  Teilweise geschützte Pflanzenart gemäß § 29 Abs 1 Z 2 und Abs 3 NSchG 
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Zusammenfassung 

Die Firma Naturraumplanung Egger e.U. hat im Auftrag des Amtes der Salzburger Landesregierung 

der Abteilung 5 ð Natur- und Umweltschutz, Gewerbe einen Managementplan für das Natur- und 

Europaschutzgebiet Kalkhochalpen (ESG00009) erstellt . Der vorliegende Managementplan ent-

spricht dem Landschaftspflegeplan aus der Verordnung LGBl Nr. 31/ 2024. 

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich über die Salzburger Gemeinden Unken, Lofer, St. Martin 

bei Lofer, Weißbach bei Lofer, Saalfelden am Steinernen Meer, Maria Alm am Steinernen Meer, 

Dienten am Hochkönig, Mühlbach am Hochkönig, Werfen, Golling an der Salzach und Kuchl und 

umfasst lt. Standarddatenbogen insgesamt eine Fläche von 23.721,37 ha. 

Der Managementplan dient als Planungsinstrument für das Gebietsmanagement und zielt auf den 

langfristigen Erhalt geschützter Lebensräume und Tier- und Pflanzenarten ab. Dazu gehören die 

Erhebung und naturschutzfachliche Bewertung von Lebensräumen und FFH-Arten, die Festlegung 

konkreter und überprüfbarer Ziele sowie die Formulierung von Erhaltungs - und Entwicklungsmaß-

nahmen und ein Monitoringkonzept . Die Abstimmung mit Grundbesitzer innen und Grundbesitzern 

und Bewirtschafter innen und Bewirtschaftern  ist dabei ein zentraler Bestandteil  des Management-

plans. 

Die Bearbeitung der Vegetation und der Lebensraumtypen erfolgte durch die Firma Naturraumpla-

nung Egger. Die Firma Ökoteam ð Institut für Tierökologie und Naturraumplanung hat die zoologi-

schen Erhebungen und Auswertungen durchgeführt. Zielkonflikte und Maßnahmenplanung wurden 

gemeinsam erstellt. Die wesentlichen Bearbeitungsschritte beinhalteten die Erfassung und Analyse 

vorhandener Daten, die Erhebung von Referenzdaten für die flächendeckende Biotop - und FFH-

Lebensraum-Modellierung im Gelände sowie die Erhebung und Auswertung zoologischer Daten. 

Zudem wurden Runde Tische und regionale Runden Tische durchgeführt, um die Interessen unter-

schiedlicher Nutzer gruppen in den Managementplan zu integrieren . Auf Grundlage dieser Ergeb-

nisse wurden Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowohl auf Gebiets- als auch auf Schutz-

gutebene festgelegt.  

Die Flächengröße der vorkommenden Lebensräume sowie die Bewertung der Gebietserhaltungs-

grade (folgend als EHG bezeichnet) sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Dabei werden von der 

Gesamtfläche ca. 72% von in Summe 19 FFH-Lebensraumtypen eingenommen. Große Flächenan-

teile nehmen dabei die Latschengebüsche (4070*; 14%), die Hochgebirgs-Karbonatrasen (6170; 

10%) und die Kalkfelsen mit Felspaltenvegetation (22%) ein. Der überwiegende Anteil der FFH -LRT 

wird mit A (hervorragender Erhaltungsgrad) eingestuft. Ausnahmen bilden die Bürstlingrasen 

(6230*), die Hochstaudenfluren (6430) sowie die Lärchen-Zirbenwälder (9420), welche mit dem 

EHG B (guter Erhaltungsgrad) bewertet wurden. Lediglich die vorkommenden Hochmoore wurden 

als einziger FFH-LRT mit dem EHG C (durchschnittlicher oder eingeschränkter Erhaltungsgrad) ein-

gestuft.  

Zirka 28% der Gesamtfläche werden von Nicht-FFH-LRT bedeckt. Der überwiegende Anteil sind 

Kalkfelsen ohne Vegetation (18%) sowie Kalkschutt- und Blockhalden ohne Vegetation (7%) (siehe 

Tabelle 1).  
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Tabelle 1 Flächenausdehnung und Bewertung des Gebiets-Erhaltungsgrads (EHG) der nachgewiesenen FFH-Lebensraum-
typen und nicht -FFH-Lebensraumtypen. A= hervorragender Erhaltungsgrad, B = guter Erhaltungsgrad, C = durchschnitt-
licher oder eingeschränkter Erhaltungsgrad  

Lebensraumtypen (FFH-Code, Bezeichnung) 
Fläche  

[ha] 
Fläche  

[%] 

Ge-
biets- 
EHG  

I) FFH-LRT:      

4060 Alpine und boreale Heiden (Zwergstrauchheiden) 229,08 0,97 A 

4070*1 Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum 3.309,28 13,95 A 

4080 Subarktische Weiden-Gebüsche 16,05 0,07 A 

6170 Alpine und subalpine Kalkrasen (Hochgebirgs-Karbonatrasen) 2.338,41 9,86 A 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silikatböden 281,86 1,19 B 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren - montanen - alpinen 
Stufe 56,97 0,24 B 

7110* Lebende Hochmoore 0,08 0,0003 C 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 0,53 0,0022 A 

7230 Kalkreiche Niedermoore 4,62 0,02 A 

8120 Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe 2.434,38 10,26 A 

8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mittel- 
europas 19,71 0,08 A 

8210 8240* Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation und Kalk-Felspflaster 5.199,23 21,92 A 

8340 Permanente Gletscher 75,87 0,32 A 

9130 9140 9150 Buchenwälder 311,85 1,31 A 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder 7,75 0,03 A 

9410 Bodensaure Fichtenwälder 1.794,87 7,57 A 

9420 Lärchen-Zirbenwälder 902,87 3,81 B 

Summe der FFH-LRT 16.983,41 71,60  

    

II) Nicht FFH-LRT:      

Firn- und Altschneefeld 331,42 1,40   

Flüsse 27,47 0,12   

Grünerlen-Buschwald 183,89 0,78   

Intensivgrünland 121,97 0,51   

Kalkfels ohne Vegetation 4.296,40 18,11   

Kalkschutt- und Blockhalde ohne Vegetation 1.709,17 7,21   

Kleinseggenried 11,91 0,05   

Stillgewässer 11,71 0,05   

Straßen und Wege 41,23 0,17   

Gebäude und Infrastruktur 2,86 0,01   

Summe der Nicht-FFH-LRT 6.738,03 28,40  

    

Gesamtfläche (FFH-LRT und Nicht-FFH-LRT) 23.721,44 100,00   

 

 

1 Die mit * gekennzeichneten FFH-Lebensraumtypen sind prioritär.  
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Tabelle 2 zeigt die sechs vorkommenden Tierarten sowie eine Pflanzenart nach Anhang II der FFH-

RL und die Bewertung des Erhaltungsgrades. Bis auf die Käferart Alpenbock ( Rosalia alpina), wel-

cher mit EHG C (durchschnittlicher oder eingeschränkter Erhaltungsgrad) eingestuft wurde, wur-

den sämtliche vorkommenden Fledermausarten wie Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), 

Mausohr (Myotis myotis) und Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) sowie die Schmet-

terlingsart en Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) und Spanische Flagge (Euplagia 

quadripunctaria ) aufgrund der unzureichenden Datenlage mit DD (data deficient) eingestuft .   

Tabelle 2 Vorkommende Tier - und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie und die Bewertung ihres Gebiets-
Erhaltungsgrades. A= hervorragender Erhaltungsgrad, B = guter Erhaltungsgrad, C  = durchschnittlicher oder einge-
schränkter Erhaltungsgrad, DD = Einstufung nicht möglich (data deficient)  

FFH Code Art EHG Änderungsvorschlag für neue Ver-
sion des Standarddatenbogens (SDB) 

Tierarten:    

1308 Barbastella barbastellus  DD 

1324 Myotis myotis  DD 

1303 Rhinolophus hipposideros DD 

1065 Euphydryas aurinia  DD 

1078 Euplagia quadripunctaria   DD 

1087 Rosalia alpina C 

Pflanzenart:  

1902 Cypripedium calceolus DD 

 

Das übergeordnete Ziel für das Natur- und Europaschutzgebietes Kalkhochalpen ist die Sicherung 

und langfristige Erhaltung der ökologischen Integrität und Vielfalt im Gebiet, insbesondere durch 

den Schutz und die Förderung charakteristischer Lebensräume. Dies umfasst den Schutz gefährde-

ter Tier - und Pflanzenarten, die Erhaltung der völligen bzw . weitgehenden Ursprünglichkeit und 

des ästhetischen Wertes im vorhandenen Landschaftsraum sowie die Sicherung natürlicher ökolo-

gischer Prozesse innerhalb des Schutzgebiets. Auf dieser Grundlage wurden gebietsübergreifende 

Erhaltungsziele formuliert.  

Für die Almwirtschaft bedeutet das eine an den Standort angepasste und abgestufte Bewirtschaf-

tung. Das heißt, die  Art der Nutzung und die Nutzungshäufigkeit im Einklang mit dem Ertragspo-

tential und dem natürlichen Pflanzenbestand steht. Weiter beinhalten die Erhaltungsziel für die 

Almwirtschaft den Schutz der Lebensräume und Strukturen sowie des landschaftlichen Charakters. 

Darüber hinaus zählt der Schutz und Erhalt von Quellbereichen und Feuchtlebensräumen auf Almen 

und Weiden, die Bewahrung der Böden, Vegetation und sensibler Biotope sowie die Entwicklung 

naturnaher Lebensraumelemente zu den Zielen.  

Im Bereich der Forstwirtschaft stehen der Schutz der biologischen Vielfalt  und ihrer ökologischen 

Struktur und Prozesse, die Schaffung und Erhaltung klimaresilienter und multifunktionaler Wälder, 

die Sicherstellung der Waldbestände und ihrer Funktionen sowie der Erhalt des Flächenausmaßes 

naturnaher Bestände im Fokus.  

Für den Biotopverbund ist es entscheidend, Trittsteine und Korridore zu erkennen und zu entwi-

ckeln.  

Im Bereich Freizeit und Erholung sind eine naturverträgliche, an die Erfordernisse der Schutzgüter 

und Schutz- und Erhaltungsziel des Natur- und Europaschutzgebietes orientiert Erholungsnutzung 
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Erweiterung des Bildungsangebots, eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Ökologisierung 

der Infrastruktur wichtige Ziele.  

Auf der Ebene der Schutzgüter (FFH-Lebensraumtypen) stehen der Fortbestand oder die Wahrung 

eines günstigen Erhaltungsgrads sowie die Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes im Vor-

dergrund (Ellmauer et al. 2005) . 

Für die FFH-Anhang-II-Arten wurden spezifische Ziele definiert. Bei den Fledermäusen liegt der 

Fokus auf der Erhaltung und Entwicklung der Jagdhabitate (Wälder, Extensivgrünland/ -weiden), 

dem Erhalt von Alt - und Totholzbäumen, der Sicherung störungsfreier Winterquartiere in Höhlen 

sowie der Dokumentation dieser Lebensräume. Für den Goldenen Scheckenfalter ( Euphydryas au-

rinia ) ist die Erhaltung und Entwicklung von Feuchtwiesen und Niedermooren, die Pflege extensiv 

bewirtschafteter Grünlandflächen sowie die B ewahrung extensiver Almwirtschaft von zentraler 

Bedeutung. Die Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria ) wird durch die Erhaltung naturnaher 

Laub- und Mischwälder sowie die Bewahrung von Schlagfluren und Wasserdost-Beständen ge-

schützt. Der Alpenbock  (Rosalia alpina) soll durch eine Verbesserung der Habitatqualität, eine 

Vergrößerung der Fläche und eine Verbesserung der Vernetzung gefördert werden, um die Popu-

lation zu stärken und die Bewertung von C zu verbessern.  

Zur Erreichung der oben genannten Ziele sind spezifische Maßnahmen geplant.  

Für die Almwirtschaft fallen darunter  ein gezieltes Biotop -, Weide- und Düngemanagement auf 

Almflächen. Dazu zählen die gezielte Beweidung von Borstgrasrasen, das Entbuschen von Jungbäu-

men, Gebüsch und Zwergsträuchern, der Erhalt und die Wiederherstellung von Lärchweiden und -

wiesen, die Pfle ge von wertvollen Einzelgehölzen und Gehölzgruppen sowie das Entsteinen und 

der Erhalt von Lesesteinhaufen.  

Für Waldlebensräume wird eine naturnahe Waldbewirtschaftung mit Maßnahmen zur Förderung 

strukturreicher Wälder empfohlen. Dies umfasst die Förderung von Totholz, den Erhalt von Altholz 

und Biotopbäumen sowie die Unterstützung der Naturverjüngung.   

Einen wichtigen Stellenwert nehmen  kleinflächige Feuchtgebiete als wichtige Lebensräume für 

Amphibien, Reptilien und wassergebundene Insekten ein. Diese sollen erhalten bleiben oder wie-

derhergestellt werden (temporäre Auszäunung oder Wiedervernässung von Moorlebensräumen).  

Empfehlungen für Besucherlenkungs- und Informationsmaßnahmen beinhalten die Schaffung  einer 

Plattform zum Austausch zwischen Almbewirtschafter innen und Almbewirtschafter n und Natur-

schutz und die Abhaltung regelmäßiger Veranstaltungen mit Bewirtschafter innen und Bewirtschaf-

ter n, um diese für die Ziele des ESG zu sensibilisieren (Ausbau der Bildungsangebote durch die 

Schutzgebietsbetreuung). Nutzergruppen sollen durch Habitat -Pflegeeinsätze sensibilisiert wer-

den und ein Newsletter soll erstellt werden , um die Wahrnehmung des gesamten Schutzgebiets zu 

stärken.  

Um den Störungseinfluss durch Drohnen privater Besucherinnen und Besucher zu reduzieren, wird 

eine Informationsmaßnahme (Plakate in Schutzhütten) empfohlen. Zusätzlich soll die Initiative 

ăRespektiere deine Grenzenò des Landes Salzburg im Gebiet fortgeführt und forciert werden.  

Maßnahmen zur Reduktion des Verkehrsaufkommens umfassen ein Shuttleservice zum Wander-

parkplatz für die Wanderung von der Peter -Wiechenthaler -Hütte zum Riemannhaus und die Errich-

tung eines Almwandertaxis bei Golling sowie die Erstellung eines Bike and Hike Konzepts für das 

Natur- und Europaschutzgebiet. 
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Zur Verbesserung der Verbundsituation und Klarheit für Managementmaßnahmen werden präzise 

Gebietsabgrenzungen (Bluntautal) durchgeführt.  

Die Maßnahmen werden priorisiert und ein Monitoringkonzept für das Gebiet erstellt.  
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1 Auftrag und Zielsetzung  

Die Firma Naturraumplanung Egger e.U. hat im Auftrag für das Amt der Salzburger Landesregie-

rung, Abteilung 5 ð Natur- und Umweltschutz, Gewerbe einen Managementplan für das Natur - und 

Europaschutzgebiet Kalkhochalpen erstellt. Dieser Managementplan entspricht dem in der Kalk-

hochalpen-Natur- und Europaschutzgebietsverordnung LGBl Nr. 31/ 2024 definierten Landschafts-

pflegeplan. Das weitläufige Schutzgebiet erstreckt sich über die Salzburger Gemeinden Unken, 

Lofer, St. Martin bei Lofer, Weißbach bei Lofer, Saalfelden am Steinernen Meer, Maria Alm am 

Steinernen Meer, Dienten am Hochkönig, Mühlbach am Hochkönig, Werfen, Golling an der Salzach 

und Kuchl und umfasst insgesamt eine Fläche von 23.721,37 ha2. Geprägt von imposanten Kalkstö-

cken, ausgedehnten Karsthochflächen und einem Höhenunterschied von über 2500 Metern, bietet 

das Gebiet eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen . Dazu zählen Moore, Schlucht- und 

Hangmischwälder, Lärchen-Zirbenwälder und Buchenwälder, in  denen auch der seltene Alpenbock 

(Rosalia alpina) vorkommt . 

Im Rahmen dieses Projekts erfolgt die Erstellung des Managementplans durch ein kombiniertes 

Verfahren, das sowohl Fernerkundungsdaten als auch terrestrische Referenzkartierung en mitein-

bezieht. Ziel ist es, eine flächendeckende Ausweisung der FFH -Lebensraumtypen und Habitate 

vorzunehmen sowie den Erhaltungsgrad für sämtliche FFH-Schutzgüter zu bewerten . Für die tieri-

schen Schutzgüter erfolgte eine Potenzialabschätzung auf Basis der flächendeckenden Habitat-

karte , ergänzt durch stichprobenartige Erhebungen der FFH -Arten. Der Managementplan fungiert 

als umsetzungsorientiertes Instrument des Naturschutzes und dient als Grundlage für das zukünf-

tige Gebietsmanagement.  

Die Projektleitung seitens des Land Salzburg wurde von DI Günter Jaritz wahrgenommen. Das Pla-

nungsteam von Naturraumplanung Egger e.U. (Projektleitung DI Veronika Steinbauer) war für die 

Projektkoordination sowie die floristischen  Untersuchungen, Modellierung und Referenzkartierun-

gen verantwortlich . Das Planungsbüro Ökoteam ð Institut für Tierökologie und Naturraumplanung 

(Projektleitung: Mag. Senta Huemer) war für  die faunistischen Untersuchungen verantwortlich . Ein 

partizipativer Ansatz mittels  ăRunder Tischeò im Oktober 2023 und Oktober 2024 sowie ăRegionale 

Runder Tischeò im Februar 2024 hatte zum Ziel, die Interessen und Anliegen der lokalen Interes-

sengemeinschaften und Bevölkerung in den Managementplan zu integrieren.  

  

 

2 Die Flächengröße entspricht den Angaben im SAGIS (Salzburger Geographisches Informationssystem), 
weicht jedoch von der Angabe im aktuellen Standarddatenbogen (23  726 ha) ab. 
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2 Leitbild  

Das Natur- und Europaschutzgebiet (ESG) Kalkhochalpen mit einer Größe von 23.721,37 ha ist eine 

einzigartige Region von ökologischer Vielfalt. Die markanten Kalkstöcke formen eine Landschaft, 

die durch ihre teilweise unzugänglichen Bereiche wenig oder gar nicht touristisch erschlossen sind. 

Diese Gebiete beherbergen eine Vielzahl wertgebender Lebensraumtypen  nach Anhang I der Flora-

Fauna-Habitat -Richtlinie (FFH-RL) mit einer Gesamtfläche von 16.983,40 ha und damit  72% des 

Gesamtlebensraums sowie weiterer naturschutzfachlich relevanten Biotoptypen. Sie sind  nicht nur 

für die lokale Biodiversität von essenzieller Bedeutung, sondern auch aktuelle bzw . potenzielle 

Vorkommensgebiete für bedrohte Arten nach Anhang II der FFH- RL wie den Frauenschuh (Cyp-

ripedium calceolus ),  die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus ), den Goldenen Scheckenfalter 

(Euphydryas aurinia), d ie Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria ), das Mausohr (Myotis myo-

tis ), die Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) und den Alpenbock (Rosalia alpina). Um 

den Erhalt der Lebensräume und Arten zu sichern, ist es notwendig, jedes Schutzgut durch gezielte 

Maßnahmen in einen günstigen Erhaltungsgrad im Sinne der FFH-Richtlinie (Erhaltungsgrad A oder 

B) zu überführen.  

Auch die verantwortungsbewusste Gestaltung der Almwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil 

dieses Natur- und Europaschutzgebietes. Extensive Schafbeweidung und Beweidung durch Rinder 

und Pferde prägen die Landnutzung im ESG. Ein weiterer Schlüsselaspekt liegt in der gezielten 

Außernutzungstellung von Waldbereichen in den Naturwaldreservaten  Naturdenkmal (NDM) Mit-

terkaser und Geschützter Landschaftsteil ( GLT) Biederer Alpswald, um die Ursprünglichkeit der 

Landschaft und Lebensräume zu bewahren. 

Das Leitbild entsteht aus den Zielen und Maßnahmen, die anhand der Vorgaben der FFH-Richtlinie 

formuliert  werden, wonach die FFH-Schutzgüter erhalten bleiben müssen und langfristig in einen 

günstigen Erhaltungszustand überführt werden. Zu diesem Zweck werden Erhaltungsziele und 

Erhaltungsmaßnahmen  definiert. Um Schutzgüter  in einen günstigen Erhaltungszustand zu über-

führen, w erden Entwicklungsziele und -maßnahmen definiert ( siehe Kapitel 7).  

 

Kohärenzbeitrag des Natur - und Europaschutzgebiets Kalkhochalpen zum nationalen Schutz-

gebietsnetzwerk  

Das Schutzgebiet Kalkhochalpen ist ein integraler Bestandteil des nationalen Schutzgebietsnetz-

werks und spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Biodiversität und des Ökosystems 

in der Region. Als großflächiges Schutzgebiet beinhaltet es eine  vielfältige Landschaft, die eine 

Vielzahl ökologisch wertvoller Lebensräume  für seltene  Tier- und Pflanzenarten  bereitstellt . 

Angrenzend zum Europaschutzgebiet Bluntautal und dem Nationalpark Berchtesgaden profitiert 

das Schutzgebiet Kalkhochalpen von einer natürlichen Vernetzung. Diese ökologische Kohärenz 

erleichtert es Tierarten, ihre Lebensräume zu vergrößern und den genetischen Austausch zwischen 

Populationen zu fördern, was einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leistet.  

Innerhalb des Schutzgebiets Kalkhochalpen befindet sich das Wild-Europaschutzgebiet ăKematenò 

sowie die Naturwaldreservate ăMitterkaserò und ăBiederer Alpswaldò. Des Weiteren liegen die 

Landschaftsschutzgebiete ăGºll, Hagengebirge, Hochkºniggebirge, Steinernes Meerò und 

ăGerhardstein-Hintertal -WeiÇbacher Gemeinschaftsalmò innerhalb und angrenzend zum ESG. Ein 

naturräumlicher Verbund besteht außerdem mit dem Nationalpark Berchtesgaden.  Diese strategi-
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sche Platzierung von Schutzgebieten innerhalb und angrenzend zum Natur- und Europaschutzge-

biet Kalkhochalpen-verstärkt die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen und trägt zur langfristigen 

Stabilität der Ökosysteme bei.  

Rechtlich ist das Schutzgebiet Kalkhochalpen als Natur- und Europaschutzgebiet ausgewiesen und 

unterliegt entsprechenden Schutzmaßnahmen. Die 2024 erlassene Verordnung (LGBl Nr 31/2024) 

stärkt die rechtliche Grundlage der Schutzgüter und legt klare Richtlinien für die Nutzung und 

Bewirtschaftung des Gebiets fest.  

Die Verwaltung des Schutzgebiets Kalkhochalpen funktioniert effektiv. Sie bietet Fördermaßnah-

men für Bewirtschafter innen und Bewirtschafter  an, um eine nachhaltige Nutzung des Gebiets zu 

unterstützen. Dennoch besteht Bedarf an einer verbesserten Kommunikation zwischen Bewirt-

schafter innen und Bewirtschaft ern und Verwaltung, um eine noch effizientere Umsetzung von 

Schutzmaßnahmen zu gewährleisten. Die Einführung einer Schutzgebietsbetreuung könnte diese 

Kommunikationslücke schließen und dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen allen Beteilig-

ten zu stärken.  

Insgesamt leistet das Schutzgebiet Kalkhochalpen einen bedeutenden Beitrag zum nationalen 

Schutzgebietsnetzwerk. Eine kontinuierliche Verbesserung der Kommunikation wird dazu beitra-

gen, die langfristige Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen sicherzustellen.  
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3 Beschreibung des Europaschutzgebietes  

3.1  Lage des Untersuchungsgebiets  

Die Lagebeschreibung bezieht sich auf Teile der Gebirgsstöcker der  Reiter Steinberge (Reiteralpe), 

des Steinernen Meeres, des Hochkönigmassivs, des Hagengebirges sowie des Göllmassivs der Salz-

burger Kalkhochalpen mit einer Fläche von 23 721,37 ha. Dieses Gebiet umfasst den Salzburger 

Kalkhochalpen zwischen den Tälern der Saalach im Westen und Salzach im Osten. Im Süden ist die 

Begrenzung geologisch durch die Salzburger Grauwackenzone festgelegt. Im Nordosten wird es 

durch die Staatsgrenze und den Nationalpark Berchtesgaden abgegrenzt. Gemeinsam mit dem Na-

tionalpark Berchtesgaden bildet es einen geografischen Naturraum innerhalb d er nördlichen Ost-

alpen.  

Das Gebiet liegt in den Bezirken St. Johann im Pongau, Hallein und Zell am See mit folgenden 11 

Gemeinden (Abbildung 1):  

¶ Unken 

¶ Lofer 

¶ St. Martin bei Lofer  

¶ Weißbach bei Lofer 

¶ Saalfelden am Steinernen Meer 

¶ Maria Alm am Steinernen Meer 

¶ Dienten am Hochkönig 

¶ Mühlbach am Hochkönig 

¶ Werfen 

¶ Golling an der Salzach 

¶ Kuchl 
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Abbildung 1 Übersicht des ESG Kalkhochalpen mit den 11 Gemeinden 

3.2  Allgemeine Gebietscharakteristik  

Das Natur- und Europaschutzgebiet (ESG00009, Natura 2000-ID: AT3211012) umfasst Teile der Salz-

burger Kalkhochalpen, die nach der naturräumlichen Gliederung der Roten Liste der Biotoptypen 

Österreichs (ESSL et al . 2002) zum Naturraum der Nordalpen zählen und erstreckt sich von sub-

montanen Talstandorten  (484 m im Bluntautal ) bis in die nivale Stufe ( 2941 m ü.A. Hochköniggip-

fel ).  

Das Gebiet erstreckt sich von Nord nach Süd von der Kuchler Gasteig bis zum Dientner Sattel. In 

Ost-West-Richtung vom Pass Lueg bis zum Hundsofen. Eine natürliche Trennung verläuft zwischen 

dem Karlkogel im Steinernen Meer und dem Hirschbichlkogel in den Reiter Steinbergen, wodurch 

das Gebiet in zwei Teile geteilt wird.  

Neben dem Hochkönigstock, zählen auch der Göllstock, das Hagengebirge, das Steinernes Meer 

und die Reiter Steinberge (Reiter Alpe) zu den prägenden Gebirgsstöcken im Gebiet. 

Ein erheblicher Teil der Flächen in der Region weist einen natürlichen bis naturnahen Bestands-

charakter auf. Die Landschaft ist von ausgedehntem alpinem Ödland, Latschengebüsch, Schlucht- 

und Hangwäldern, Lärchen-Zirben- und Fichtenwälder sowie Buchenwäldern im Bereich Lueg Pal-

fen geprägt. Die  Hochgebirgslandschaft beherbergt eine Vielzahl an ökologisch wertvollen Lebens-

räumen. Die in den Randlagen betriebene Almwirtschaft fördert artenreichen Kalkmagerrasen, 

Borstgrasweiden und Mähwiesen.  
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Das Gebiet ist in großen Teilen im Besitz der Österreichischen Bundesforste, der Bayrische Staats-

forsten  sowie privater Besitzer.   

Vom Natur- und Europaschutzgebiet ausgenommen ist die von Hintertal (Gemeinde Maria Alm am 

Steinernen Meer) nach Torren (Marktgemeinde Golling an der Salzach) von Südwesten nach Nord-

osten führende Trasse der bestehenden 220-kV-Hochspannungsfreileitung in der Breite von jeweils 

30 m beiderseits der Leitungsachse. 

 
Abbildung 2 Übersicht des Untersuchungsgebiets, vom Steinernen Meer über Hochkönig, bis zum Hagenbirge  (verän-
dert nach Dmitry A. Mottl 2011) 

 

3.2.1  Klima 

Das Klima wird maßgeblich von Niederschlägen aus der Zufuhr feuchter Luftmassen aus West und 

Nordwest beeinflusst. Diese Luftmassen stauen sich an der Alpennordseite. Durch topografische 

Gegebenheiten gibt es erhebliche Variationen der örtlichen Niederschlagssummen ( Kilian et. al. 

1994).   

Insgesamt prägt ein kühl-feuchtes mitteleuropäisches Klima die Region.  

Die Jahresamplitude der Temperatur ist im Vergleich zum kontinental getönten Inneralpenklima 

verringert  (Kilian et al. 1994) .  

 

 

CC BY-SA 3.0 



 

 

20 

 

 



 

21 

 
Abbildung 3 Klimadiagramme der im Untersuchungsgebiet liegenden Standorte Dießbachstausee (Weißbach bei 
Lofer), Hochkönig und Schneibstein (Golling an der Salzach)  (Datenquelle: https://chelsa -climate.org/climate -dia-
grams) 

 

Die Klimadiagramme (Abbildung 3) zeigen eine Niederschlagsverteilung mit einem Maximum im 

Sommer und einem Minimum im Frühling, Herbst und Winter auf. Mit ansteigender Seehöhe nimmt 

der Winterniederschlag zu ( Kilian et al. 1994). Die mittlere Jahresniederschlagssumme beträgt am 

Dießbachstausee (Weißbach bei Lofer 1414 m ü. A.) 2284 mm bei 1,1°C mittlere r Jahrestempera-

tur,  am Hochkönigstock (2941 m ü. A.) 2470 mm mittlere Jahresniederschlagssumme und -0,3°C 

mittlere Jahrestemperatur, am Schneibstein (2276 m ü. A.) 2600 mm mittlere Jahresnieder-

schlagssumme und -0,1°C mittlere Jahrestemperatur.  

Tabelle 3 zeigt die Anzahl der Frosttage (Tage mit Minimumtemperaturen unter 0°C) und die 

Schneebedeckung in % im 30x30km Grid des Hochkönigs  

Tabelle 3 Anzahl der Frosttage (2009) und Jahresmittel der Schneebedeckung in % über den Zeitraum 2014 -2019 im 
Grid Hochkönig (9x9km um den Hochköniggipfel)  (Wouters 2021 und Muñoz Sabater2019) 

Monat Frosttage Schneebedeckung in % 
Jänner 31 99,1 
Februar 28 100 
März 25 100 
April 19 94,8 
Mai 7 35,3 
Juni 0 0,7 
Juli 0 0,04 
August 0 0,46 
September 3 4 
Oktober 12 18 
November 25 55,2 
Dezember 30 87,1 
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3.2.2  Geologie und Böden  

Die Triasstufen in der Region sind für die Geologie bestimmend. Der Grundsockel wird durch die 

Werfener- und Gosauschichten gebildet, auf denen sich Dolomit befinden. Schließlich lagert eine 

Schicht aus Dachsteinkalk auf (Abbildung 4) (Schlager 1985 und Kilian et al.  1994).  

 

Abbildung 4 Ein Ausschnitt der Almen im Untersuchungsgebiet südlich des Bluntautals. Die geologische Struktur des 
Berges ist durch eine Dominanz von Dachsteinkalk charakterisiert. In den höher gelegenen Almflächen sind zusätzlich 
Ablagerungen von Hierlatzkalk sowie Gesteine aus der Lias -Formation zu finden (von Kra fft ,  1897)  

 

Rendzina und Braunlehm-Rendzina sowie Kalkbraunlehm dominieren die Böden im ESG Kalkhoch-

alpen. Auf Geschiebelehm (Moränen, etc.), Tertiär, Werfener Schichten etc. tritt auch Pseudogley 

und basenreiche, z.T. kalkhaltige  Braunerde auf (Kilian et al 1994).  

 

Eine Übersicht aller vorkommenden Gesteinsarten, Verwitterungsformen und Bodentypen werden 

in Tabelle 4. 
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Tabelle 4 Bodentypen im ESG Kalkhochalpen (Schlager 1985) 

Bodentypen im ESG Kalkhochalpen 

Gestein Verwitterungsformen Standorte Bodentypen 

Muschelkalk, Hallstätter 
Kalk Ramsaudolomit, 

Hauptdolomit,  
Dachsteinkalk,  

Dachstein Riffkalk 

Hangschuttdecken, Schutthalden, 
Blockschutt; 

Steilhänge, Erosi-
onslagen Protorendzina 

  Tangelhumusrendzina 

auf Hochflächen tiefreichende Ver-
karstungen (Höhlen) 

Kuppen, Grate, 
Hangkanten Typische Rendzina 

Lias Kalke, Lias-Dogger 
Kalk, Adneter Kalk,  

Gosauschichten 

 
flache bis mittelgründige, steinig leh-

mige Schuttdecken  

Kalksteinbraunlehm 
(Terra fusca) 

  Parabraunerde 

Lehmverfüllungen des Rohboden 
stark wechselnd  Braunerde 

 

Kuppen Steil-
hänge Erosionsla-

gen Pelosol 

Werfener Schichten, Ha-
selgebirge, Raibler-

Schrambach-Roßfeld-
schichten 

tiefgründig, meist schluffig, steiniger 
bis sandiger Lehm 

  

sanftes Relief, 
Muldenlagen Pseudogley 

 Gley 

 Anmoorgley 

  
  

Es befinden sich zahlreiche Höhlensysteme in der Region, die sich auf die wasserdurchlässige Deck-

schicht beschränken (ca. 200 Höhlen). Ein prominentes Beispiel ist die Tantalhöhle im Hagenge-

birge mit dem Eingang im Blühnbachtal. Sie ist die längste bekannte Höhle und hat eine Länge von 

34 km. Weitere wichtige Höhlen sind das Bärenloch und die Gruberhornhöhle ( Anonym 1961). 

3.2.3  Naturräumliche Gliederung  

Das Untersuchungsgebiet umfasst Teile der Nordalpen (Nördliche Kalkalpen)  (Abbildung 5). Diese 

naturräumliche Gliederung folgt der Beschreibung der Roten Liste der Biotoptypen Österreichs 

(Essl et al. 2002). Die Gliederung berücksichtigt geologische, klimatische und biogeografische Kri-

terien.  

Die Gebirgsgruppen der Nordalpen (Nördliche Kalkalpen)  im Untersuchungsgebiet sind: 

ɹ Reiter Steinberge (Reiteralpe) , 

ɹ Steinernes  Meer,  

ɹ Hochkönigmassiv,  
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ɹ Hagengebirge und Göllmassiv 

 

Abbildung 5: Naturräumliche Gliederung Österreichs nach der Roten Liste der Biotoptypen Österreichs ( Essl et al. 2002, 
überarbeitet). Rote Markierung stellt die Lage des Europaschutzgebiets dar.  

Abbildung 6 gibt einen Überblick der wichtigsten Gebirgsmassive in den Berchtesgadener Alpen - 

und Salzburger Kalkhochalpen. Im Untersuchungsgebiet der Salzburger Kalkhochalpen sind dies:  

ɹ Hoher Göll 

ɹ Schneibstein 

ɹ Kahlersberg 

ɹ Pitzkogel 

ɹ Großes Teufelshorn 

ɹ Brandhorn 

ɹ Bratschenkopf 

ɹ Selbhorn 

ɹ Torscharte 

ɹ Schönfeldspitze 

ɹ Großer Hundstod 

ɹ Hocheisspitze 

ɹ Stadelhorn  
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Abbildung 6 Übersicht der Gebirgsmassive in den Berchtesgadener Alpen (CC-BY-SA PECHRISTENER) 

3.2.4  Forstliche Wuchsgebiete  

Das Gebiet umfasst im Wesentlichen das forstliche Wuchsgebiet ăNºrdliche Randalpen-Westteilò 

(Wuchsgebiet 4.1) und ragt im südlichen Teil des Hochkºnigsmassivs in das Wuchsgebiet ăNºrdliche 

Zwischenalpen- Ostteilò (Wuchsgebiet 2.2) (BFW 2024). Die folgenden Angaben gelten für das ge-

samte Wuchsgebiet "Nördliche Randalpen - Westteil" und sind bedingt auch auf das Untersuchungs-

gebiet ESG Kalkhochalpen anwendbar. 
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Abbildung 7: Übersicht der forstlichen Wuchsgebiete Österreichs . Der rote Kreis markiert die  Lage des Schutzgebiets 
(BFW 2024) Das Gebiet befindet sich in den Forstlichen Wuchsgebieten ă4.1 Nºrdliche Randalpen ð Westteilò und ă2.2 
Nördliche Zwischenalpen ð Ostteilò. 

Die Höhenstufen gliedern sich für die Waldgesellschaften im ESG Kalkhochalpen wie folgt (Kilian 

et. al  1994):  

Tabelle 5 Hºhenstufen im ESG Kalkhochalpen f¿r das forstliche Wuchsgebiet ăNºrdliche Randalpen-Westteilò (Kilian et 
al. 1994) 

Höhenstufen   m   

Submontan  400-600 (700) 

Tiefmontan  600-800 (1000) 

Mittelmontan  800-1200 (1300) 

Hochmontan (1100) 1200-1450 (1600) 

Tiefsubalpin (1300) 1450-1650 (1700) 

Hochsubalpin   1650-1950 (2000) 

 

Tabelle 6 Hºhenstufen im ESG Kalkhochalpen f¿r das forstliche Wuchsgebiet ăNºrdliche Zwischenalpen-Ostteilò(Kilian 
et al. 1994)  

Höhenstufen   m   

Submontan  500-700   

Tiefmontan  700-900   

Mittelmontan  900-1200 (1300) 

Hochmontan (1100) 1200-1500 (1550) 

Tiefsubalpin (1400) 1500-1800   

Hochsubalpin (1700) 1800-2050 (2150) 
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Im Bereich der ăNºrdlichen Randalpen- Westteilò treten Buchenmischwªlder mit Beimischung von 

Bergahorn, Tanne und Esche in der submontanen und tiefmontanen Stufe auf. Der Übergang zu 

montanen Fichten-Tannen-Buchenwäldern erfolgt fließend in der mittel - bis hochmontanen Stufe 

(Kilian et. al 1994  und Schlager 1985) 

Fichte, Tanne und Buche (Leitgesellschaft) bilden in wechselndem Mischungsanteil mit Lärche und 

Bergahorn kräftige, stabile, gut geschichtete und oft stufige Bestände. An trockenen, flachgrün-

digen Südflanken im Steinernen Meer verdrängen kiefernreiche Best ände aufgrund von Konkur-

renzdruck den natürlichen Bergmischwald. Entlang von Bachläufen und in Grabeneinhängen siedelt 

vermehrt Grauerle ( Schlager 1985). Das Hagengebirge ist charakterisiert von subalpinen bis alpi-

nen, bodensaure Fichtenwäldern, als edaphi sch bedingte Dauergesellschaft, und ausgedehnten 

Latschen-Lärchen-Zirben-Waldgrenzbeständen (Reiteralm, Hagengebirgsplateau). Der Latschen-

buschwald leitet zu subalpinen Zwergstrauch - und Rasengesellschaften über (Schlager 1985).  

Weitere Waldgesellschaften im Wuchsgebiet sind:  

¶ Laubmischwälder mit Bergahorn, Esche und Bergulme an frisch-feuchten Hängen in luft-

feuchtem Lokalklima  

¶ Karbonat-Lärchenwald kleinflächig in der subalpinen Stufe an schattigen Steilhängen bis 

ca. 800m hinabsteigend 

¶ Hochsubalpiner Karbonat-Lärchen-Zirbenwald  

¶ Karbonat-Latschengebüsche mit Wimper-Alpenrose (Rhododendron hirsutum) in der hoch-

subalpinen Stufe, an ungünstigen Standorten (z.B. Schuttriesen, Lawinenzüge) weit in die 

montane Stufe hinabreichend  

¶ Subalpines Grünerlengebüsch (Alnetum viridis) an feuchten, schneereichen Standorten ( Ki-

lian et al. 1994)  

Urwaldart ige Bestandesstrukturen finden sich hauptsächlich an schwer bewirtschaftbaren Stand-

orten und in unerschlossenen Geländebereichen (Schlager 1985). 

Die Waldgrenze steigt von Norden zum Alpeninneren hin an. Sie ist seit dem Mittelalter aufgrund 

klimatischer Veränderungen und intensive Hochlagennutzung um etwa 100 -250 m abgesunken und 

steigt bedingt durch die Klimaveränderung wieder an (Schlager 1985 und Rothmann 2012).  

 

3.3  Schutzgebietsverbund  

Wie in Abbildung 8 dargestellt, befinden sich in großen Teilen mit dem Untersuchungsgebiet 

überschneidend weitere Schutzgebiete . Dazu zählen das Naturwald Reservat Mitterkaser, der ge-

schützte Landschaftsteil Biederer Alpswald und das Wild -Europaschutzgebiet Kematen. Zudem 

liegen das Naturschutzgebiet Bluntautal sowie vier Wasserschutzgebiete teilweise mit dem Un-

tersuchungsgebiet überschneidend in diesem Bereich. In direkter Nachbarschaft befinde t  sich 

der Naturpark Weißbach (2.778 ha) dem das Landschaftsschutzgebiet ăGerhardstein-Hintertal - 

Weißbacher-Gemeinschaftsalmò (LSG00061, 28 km²) zugrunde liegt. Des Weiteren  befindet sich 

das Landschaftsschutzgebiet ăGºll- ,Hagen-Hochkºniggebirge, Steinernes Meerò(LSG00030, 37 

km²) innerhalb der ESG Grenzen. Nördlich angrenzend liegt der Nationalpark Berchtesgaden , 

welcher nach der FFH-RL und der Vogelschutzrichtlinie (VS) geschützt ist .  Zudem grenzen auf 

deutscher Seite die Naturschutzgebiete Aschau, Schwarzbach und Schimmerndes Moos an; sowie 
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die Biosphärenregion Berchtesgadener Land. Im Folgenden werden diese Schutzgebiete genauer 

beschrieben. 

 

Abbildung 8 Schutz- und Schongebiete im und um das Europaschutzgebiet Kalkhochalpen (SAGIS 2024) 

 

Schutzgebietsverbund  

Innerhalb der Grenzen des ESG Kalkhochalpen liegen folgende Schutzgebiete  

Tabelle 7 Übersicht der Naturschutzgebiete innerhalb des ESG Kalkhochalpen (Datenquelle: https://service.salz-
burg.gv.at/)  

Name Größe Lage Beschreibung  

Naturwald-Reservat 
Mitterkaser  
(NDM00133) 

425,51 ha Weißbach bei Lofer Hauptbaumarten sind 
Lärche, Fichte, Zirbe 
und Latsche 

Geschützter Land-
schaftsteil Biederer 
Alpswald (GLT00078) 

28,24 ha Torren Karbonatischer Pla-
teauwald mit Fichten -
Lärchen-Zirben, alpi-
nes Ödland 

Wild-Europaschutzge-
biet Kematen (WSG 
00002) 

169,86 ha Weißbach bei Lofer Fichten-Tannen-Bu-
chen-Wald und Lat-
sche, alpine Rasenge-
sellschaften bis 
Schutt- und Felsberei-
che 
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Mit einer teilweisen Überschneidung liegt das Europaschutzgebiet Bluntautal  (AT3206007) im Os-

ten und angrenzend auf der deutschen Seite des ESG Kalkhochalpen der ăNationalpark Berchtes-

gadenò.  

Nationalpark Berchtesgaden  

Durch den angrenzenden Nationalpark Berchtesgaden besteht ein naturräumlicher Verbund, der 

zwei wichtige Schutzkategorien zu einem großen Schutzgebiet vereint  und zwei Natura2000-Ge-

biete direkt verbindet . 

Der Nationalpark Berchtesgaden liegt im südöstlichsten Teil Bayerns im Landkreis Berchtesgade-

ner Land, erstreckt sich über die Gemeinden Schönau am Königssee und Ramsau. Er ist nach Sü-

den und Südwesten von Österreich umgeben. Die Region gehört zu den Nördlichen Kalkalpen und 

umfasst den Naturraum der Berchtesgadener Alpen. Die Höhenlage reicht von 603 m am Königs-

see bis zu 2713 m am Watzmann.  

Das Gebiet vorherrschenden Lebensräume sind montane Berglaubmischwälder, hochmontanen 

und subalpinen Fichten-, Lärchen- und Zirbenwäldern bis hin zu alpinen Matten und Felsgesell-

schaften. Am Hochkalter findet man mit dem Blaueis die Überreste des nördlichsten alpinen 

Kleingletschers. Zudem gibt es verschiedene Moortypen, Seen, kleinflächige Auwälder sowie von 

Menschen geprägte Almwiesen und -weiden. Der Nationalpark umfasst 20.808  ha und ist vollstän-

dig im Staatseigentum. Ergänzt wird der Nationalpark durch  das rund 26.000 ha groÇe ăVorfeldò, 

das sich über mehrere benachbarte Gemeinden erstreckt.  Die Ziele des Nationalparks über-

schneiden sich maßgeblich mit denen des ESG Kalkhochalpen, wodurch ein Biotopverbund mit 

überregionaler Bedeutung entsteht  (Nationalparkverwaltung Berchtesgaden 2023). 

Der Nationalpark Berchtesgaden ist nach der FFH-RL und der Vogelschutzrichtlinie  (VS) ge-

schützt . 

Die im Nationalpark Berchtesgaden vorkommenden Schutzgüter (Lebensräume) decken sich wei-

testgehend mit jenen im ESG Kalkhochalpen und können so als naturräumliche Einheit gesehen 

werden.  

Schutzgüter des NP Berchtesgaden sind in Tabelle 8- 11 gelistet.  

Tabelle 8 Schutzgüter des Nationalpark Berchtesgaden (FFH-Lebensraumtypen mit Ă*ô gekennzeichnet sind prioritªr) 

Code Bezeichnung 

3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen 

3240 Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos 

4060 Alpine und boreale Heiden 

4070 Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)* 

4080 Subarktisches Weidengebüsch 

6150 Boreal-alpines Grasland auf Silikatsubstraten 

6170 Alpine und subalpine Kalkrasen* 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)* 

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silikatböden* 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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Code Bezeichnung 

7110 Lebende Hochmoore* 

7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore* 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7220 Kalktuffquellen (Cratoneurion)* 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

7240 Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae 

8120 Kalk- und Kalkschieferschutt-Halden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)* 

8210 Kalkfelsfluren mit Felsspaltenvegetation 

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

8340 Permanente Gletscher 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9140 Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius* 

9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion* 

91E0 
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion al-
bae)* 

9420 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 

9410 Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald 

 

Tabelle 9 Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie im NP Berchtesgaden 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus* 

Bombina variegata Gelbbauchunke, Bergunke* 

Buxbaumia viridis Grünes Koboldmoos* 

Callimorpha quadripunctaria Spanische Fahne, Spanische Flagge* 

Cottus gobio Koppe 

Cypripedium calceolus Frauenschuh 

Dicranum viride Grünes Besenmoos 

Drepanocladus vernicosus Finsingländisches Sichelmoos 

Lutra lutra Fischotter 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 

Tayloria rudolphiana Rudolphs Trompetenmoos* 

 

Das ESG Kalkhochalpen ergänzt den Nationalpark Berchtesgaden als wichtiges Habitat für Vogel-

arten, indem es größere ökologische Konnektivität schafft. Das ESG Kalkhochalpen erstreckt sich 

über ein weites Gebiet und stellt ergänzende Lebensräume bereit, die  für Vogelarten des Natio-

nalparks entscheidend sind. 

Tabelle 10 Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie im NP Berchtesgaden  

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Aeoglius funereus Raufußkauz 

Alectoris graeca Steinhuhn 

Aquila chrysaetos Steinadler 

Bonasa bonasia Haselhuhn 

Dendrocopos leucotos Weißrückenspecht 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Dryocopus martius Schwarzspecht 

Falco peregrinus Wanderfalke 

Ficedula parva Zwergschnäpper 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz 

Lagopus muta helvetica Alpenschneehuhn 

Pernis apivorus Wespenbussard 

Picoides tridactylus Dreizehenspecht 

Picus canus Grauspecht 

Tetrao tetrix tetrix Birkhuhn 

Tetrao urogallus Auerhuhn 

 

Tabelle 11 Zugvögel nach Art. 4 (2) Vogelschutzrichtlinie im NP Berchtesgaden  

EU-
Code 

Wissenschaftlicher Name Deutscher 
Name 

A267 Prunella collaris Alpenbraunelle 

A259 Anthus spinoletta Bergpieper 

A072 Pernis apivorus Wespenbussard 

A623 Carduelis citrinella Zitronenzeisig 

 

Wasserschongebiete  

Grundwasserschongebiet Bluntautal gem. 69. Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg 

vom 21. Juni 1996, hat das Ziel den künftigen Trink - und Nutzwasserbedarf des Wasserverbandes-

Salzburger Becken (Bluntautal-Schongebietsverordnung) zu sichern. Im Jahr 1999 wurden die Gren-

zen des Schongebiets verändert. Direkt nördlich angrenzend liegt das Sc hongebiet Hoher Göll 

(82.Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 5. Juli 1999), welches zum Schutz der 

Wasserspenden der Wasserversorgungsanlagen der Marktgemeinde Golling an der Salzach (Gollin-

ger Wasserfallquelle), der Wassergenossenschaft Torren, der Wassergenossenschaft Kuchl und der 

Wassergenossenschaft Oberweißenbach erlassen wurde.  

Das Schongebiet Höllnquellen gemäß 80. Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 

30. August 1968 hat das Ziel die Wasserversorgungsanlage des Wasserverbandes ăHºllnò (Hºlln-

Quellen im Hochkönigsgebiet) zu schützen. 

Das Schongebiet ăVordersattel- und Rupertistollenquellenò gem.  90. Verordnung des Landeshaupt-

mannes von Salzburg vom 8. Oktober 1980 ist zum Schutz der Wasserspenden der Wasserversor-

gungsanlage der Gemeinde Mühlbach am Hochkönig erlassen worden. 

Zusätzlich gibt es einen Planungsvorschlag für das Schongebiet Lärchbach- und Öfenbachquellen 

in der Gemeinde Saalfelden (Land Salzburg, 2024).  

3.4  Schutzstatus  ð rechtliche Rahmenbedingungen  

Seit 1958 sind die Salzburger Kalkhochalpen ein Landschaftsschutzgebiet. Ab 1984 wurde ein Na-

turschutzgebiet mit neuen Grenzen eingerichtet. Im Jahr 1997, nach dem EU -Beitritt Österreichs 

1995, wurde das Gebiet zu einem Natura 2000-Gebiet auf Basis der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie 
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(FFH-RL) der EU erklärt.  Die formelle Umsetzung als Europaschutzgebiet erfolgte durch die Ver-

ordnung der Salzburger Landesregierung 2006. Die Kalkhochalpen-Natur- und Europaschutzgebiets-

verordnung, ursprünglich erlassen als LGBI. Nr. 93/1983, wurde mit Wirkung vom 1. April 2024 

aktualisiert  (LGBI. Nr. 31/2024). Diese Verordnung dient folgenden Zielen:  

Â der Erhaltung der ð soweit vorhanden ð völligen bzw . weitgehenden Ursprünglichkeit des 

im § 2 bezeichneten Gebietes (mächtiger Kalkgebirgsstock mit einem vielfältigen Karstfor-

menschatz) einschließlich seines besonderen ästhetischen Wertes im vorhandenen Land-

schaftsraum 

Â der Erhaltung typischer Kalk -Trockenstandorte mit den für diese kennzeichnenden Tier - 

und Pflanzenarten 

Â der Erhaltung der charakteristischen, vielfältigen Pflanzengesellschaften und des Tier-

reichtums 

Â der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der angeführten 

Lebensräume 

Â der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes von Lebensräu-

men und der angeführten Pflanzen - und Tierarten.  

Diese Maßnahmen dienen der Umsetzung der EU-Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  (FFH-Richtlinie) . 

 

3.4.1  Flora Fauna Habitat -Richtlinie (FFH-Richtlinie)  

Die FFH-Richtlinie enthält europaweit bedrohte Arten und Lebensräume . Die Richtlinie sieht die 

Einrichtung von Schutzgebieten vor.  Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten mit 

dem Ziel, die natürliche Vielfalt der Lebensräume sowie Tier - und Pflanzenarten in Europa für 

nachfolgende Generationen zu bewahren. Mit der Ausweisung als Natura 2000-Gebiet ist die Ver-

pflichtung verbunden, eine Verschlechterung des ökologischen Zust andes der Schutzgüter zu ver-

hindern (ăVerschlechterungsverbotò) und langfristig den ăgünstigen Erhaltungszustandò der 

Schutzgüter zu bewahren oder durch geeignete Maßnahmen wiederherzustellen.  

Die Nominierung der Natura 2000-Gebiete liegt in Österreich in der Verantwortung der Bundeslän-

der. Salzburg hat im Zuge der Gebietsnominierung hauptsächlich bestehende Schutzgebiete ge-

meldet , so auch das Naturschutzgebiet Kalkhochalpen, das mit der Verordnung LGBl Nr. 51/2006 

zum Natur- und Europaschutzgebiet erklärt wurde.  Eine Erweiterung des Gebiets erfolgte im Jahr 

2016 um den Teil  Lueg Palfen (Bonimaier 2014).  

3.4.2  Schutz von Lebensräumen (§24 Salzburger NSchG 1999):  

Nach §24 des Salzburger Naturschutzgesetz (NSchG) 1999 unterliegen ökologisch bedeutende Bio-

tope einem besonderen Lebensraumschutz. Alle Maßnahmen, die Eingriffe in diese Lebensräume 

bewirken können, sind nur mit naturschutzrechtlicher Bewilligung zulässig.  

3.4.3  Höhlenschutz  § 4, §5, §6 Salzburger Höhlengesetz  

Nach §4 des Salzburger Höhlengesetz 1985 unterliegen die Höhlen einem besonderen Schutz. Jede 

Maßnahme, die zur Zerstörung oder Beeinträchtigung einer Höhle, von Teilen oder Inhalten der-

selben einschließlich ihrer näh eren Umgebung führen kann, ist untersagt. Eingriffe sind nur mit 

Bewilligung zulässig. 
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3.4.4   Wasserrechtsgesetzes § 34, 1959 - WRG 1959, BGBl Nr. 215 

Das Gesetz dient zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen gegen Verunreinigung oder Beein-

trächtigung ihrer Ergiebigkeit und dem Schutz der allgemeinen Wasserversorgung. Hierfür werden 

Schongebiete eingerichtet in denen Maßnahmen, welche die Beschaffenheit, Ergiebigkeit oder 

Spiegellage des Wasservermögens gefährden könnten, nur mit Bewilligung zulässig sind. 

3.5  Gebietsentwicklung  

3.5.1  Historische Nutzung  

Die historische Nutzung der Kalkhochalpen war maßgeblich von der Forst- und Almwirtschaft ge-

prägt, wobei auch die Jagdwirtschaft und der Bergbau eine bedeutende Rolle spielten. Im folgen-

den Kapitel werden diese Bereiche näher beleuchtet.  

 
Abbildung 9 Kartenausschnitt des Franciszäischen Katasters südlich des Hochkönigs mit Pichlalpe  (Pichlalm) , Rohr-
moosalpe (Alm) und Schönbergalpe (Schönbergalm). Nadelwälder (braun), Almweideflächen (hellgrün), Wiesen 
(grün) dargestellt (Datenquelle SAGIS).  

 

 
Abbildung 10 Orthofoto des Gebiets südlich des Hochkönigs mit Pichlalm, Rohrmoosalm und Schönbergalm mit aktu-
eller Flächennutzung  (Datenquelle SAGIS) 

 

3.5.1.1  Almwirtschaft  

Ein erster historischer Verweis auf Flächen in den Berchtesgadener Alpen lässt sich in einem Gü-

terverzeichnis des Salzburger Bischofs Arno finden. In diesem Dokument werden zwei Almflächen 
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erwähnt, die um das Jahr 700 vom bajuwarischen Herzog Theodo an Bischof Rupert, den Gründer 

des Petersklosters in Salzburg, geschenkt wurden. Die genannten Almen sind die Gauzo und La-

dusa, die heute als Gotzenalm und Ahornalm auf deutscher Seite,  im Berchtesgadener Land iden-

tifiziert werden können ( Hauck 1971). Es wird angenommen, dass die Gotzenalm zu dieser Zeit 

von Kuchl (lateinisch: Cucculis) aus über das Gebiet der Kalkhochalpen (Torrener Joch) mit Scha-

fen beweidet wurde  und damit ein weiderechtlicher Verbund mit den Flächen des heutigen Natur - 

und Europaschutzgebiets der Salzburger Kalkhochalpen und jenen des Nationalparks Berchtesga-

den bestand. Neben diesen beiden dokumentierten Almen deuten zahlreiche romanische Namen 

in den Kalkhochalpen darauf hin, dass hier bereits in der Spätantike und im Frühmittelalter eine 

ursprünglich keltoromanische Bevölkerung Almwirtschaft betrieben hat ( Nationalpark Berchtesga-

den 2024).  

Die Blütezeit der Almwirtschaft liegt im klimatisch günstigen Mittelalter. Durch die steigenden 

Bevölkerungszahlen und fürsterzbischöfliche Jagdinteressen in den Tallagen wurde die landwirt-

schaftliche Nutzung der Kalkhochflächen erweitert. Die Klimaverschl echterung mit Ende des 16. 

Jahrhunderts erzwang aber schließlich die Aufgabe der hochgelegenen Höfe, sie wurden zu Almen 

für die Sommerzeit ( Schlager 1985). 

Verfallene Almhütten stehen heute in völligem Karst und lassen eine einstige Alpung undenkbar 

erscheinen. Zahlreiche Flurnamen bis in 2400 m ü. A.  zeugen von spätmittelalterlichen Hochalmen 

(Schlager 1985). 

In den darauffolgenden Jahrhunderten dominierte die Almwirtschaft mit Schafen , Ziegen und Rin-

dern. Die Almflächen und die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe waren deutlich größer als 

heute. Besonders im Bereich der Waldgrenze waren die großen Almflächen, die zum Großteil auf 

gerodeten Waldböden angelegt worden sind, auch dafür verantwortlich, dass die Waldgrenze ver-

gleichsweise niedrig liegt . 

Aichhorn (1994) beschreibt ausführlich die historische Schaf - und Rinderbeweidung im Steinernen 

Meer: Laut der Regulierungserkenntnis von 1867 war es erlaubt, bis zu 1700 Schafe in das Gebiet 

zu treiben. Diese Weiderechte waren auf Bauern aus den umliegend en Ortschaften verteilt. Die 

Schafhaltung, ursprünglich geprägt von Steinschafen, veränderte sich im Laufe der Zeit durch die 

Einkreuzung mit Tiroler Bergschafen. Heute findet die Schafbeweidung im Steinernen Meer ohne 

Behirtung statt . 

Aufgrund des naturräumlichen Verbunds weideten im Bereich der Schönfeldgrube bis etwa 1870 

auch bayerische Kühe und Jungvieh. Für das Vieh standen einfache Unterstände und steinerne 

Schutzvorrichtungen zur Verfügung, die bei schlechtem Wetter als Unterschl upf dienten ( Aichhorn 

1994). 

Der Rückgang der Almwirtschaft in den letzten Jahrhunderten hat vielfältige Gründe . Einerseits 

die spätmittelalterliche Klimaverschlechterung mit absinkenden Vegetationsgrenzen und verkürz-

ten Auftriebszeiten, fortschreitende Verkarstung durch Überbestoßung, jagdliche Interessen und 

letztlich wirtschaftliche Erschwernisse (fehlendes Perso nal, unzureichende Güterwegerschlie-

ßung, grüne Revolution) förderten die Umstellung vom Senn - zum Galtviehbetrieb . Aktuell wird 

ein Großteil der bestehenden Almen mit Rindern, Pferden oder Schafen beweidet.  
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3.5.1.2  Forstwirtschaft  

Das Waldbild hat  sich seit dem Mittelalter stark verändert. Die ursprünglichen edellaubbaumrei-

chen Mischwälder in den Tallagen, Fichten -Tannen-Buchenwälder an den Berghängen und Fichten-

Lärchen-Zirben-Waldgrenzbeständen wurden durch menschlichen Einfluss geprägt (Schlager 1985). 

In den südlichen Regionen des Hochkönigs erforderte der illyrische Kupferbergbau eine erhebliche 

Beanspruchung von Holzressourcen, insbesondere durch die Anwendung der Feuersetzmethode. 

Die geografische Nähe zu Hallein und der damit verbundene Salzgewinnungsprozess führten zu 

großflächigen Kahlschlägen, während ab dem Spätmittelalter intensive Waldweidepraktiken die 

Baumzusammensetzung maßgeblich veränderten. Nadelhölzer nahmen in dieser Zeit zu. Die über-

höhten Wilddichten und  eine intensive Forstwirtschaft  verstärkten  die Zunahme von Fichte und 

Lärche im 20. Jahrhundert ( Schlager 1985). 

Im Gebiet rund um das Steinerne Meer sicherte die Salinenkonvention aus dem Jahr 1829 dem 

Königreich und späteren Freistaat Bayern rund 18.500 ha Gesamtfläche auf österreichischer Staats-

fläche zu. Es wurde Brennholz für Salinen bereitgestellt. Da sich fich ten- und tannenreiche Be-

stände am besten dafür eigneten, gab es eine Bestandesumwandlung zulasten der Buche (geringer 

Auftrieb - im Triftwesen nicht geeignet). Heute wird versucht , die Wälder wieder in naturnahe 

Bergmischwälder zu überführen (Historisches Lexikon Bayerns 2024). 

3.5.1.3  Bergbau 

Der Hochkönig war nachweislich schon in prähistorischer Zeit ein Bergbauort. Bereits seit der 

Jungsteinzeit  Jahren haben Bergleute am Mitterberg in bedeutendem Umfang Kupferbergbau be-

trieben . Die Bergbautätigkeit  wurde dann aber abgebrochen und geriet für 2000 Jahre in Verges-

senheit, bis die Kupferlagerstätte 1827 durch Zufall wiederentdeckt  wurden. Daraufhin wurde der 

neuzeitliche Bergbau wieder aufgenommen, bis 1931 die Weltwirtschaftskrise die Einstellung des 

Bergbaus erzwang. 1938 wurde der Betrieb nochmals aufgenommen und schlussendlich 1977 auf-

grund des rapiden Preisverfalls des Kupfers endgültig stillgele gt (Austria Forum 2024). Am Ausgang 

des Blühnbachtals bei Tenneck wurde bis 1960 Eisenerz abgebaut. 

3.5.1.4  Jagdwirtschaft  

Die historische Entwicklung des Fürsterzbistums Salzburg ist eng mit der Jagd verbunden, insbe-

sondere im Blühnbachtal, das als Jagdrevier für Kirchenfürsten und europäische Herrscherhäuser 

diente. Diese intensive Jagd, vor allem auf Rotwild, führte jedoch zu erheblichen Schäden an 

landwirtschaftlichen Flächen sowie zu Beeinträchtigungen der Waldverjüngung und Veränderun-

gen in den Waldbeständen. Bereits im Salzburger Bauernaufstand von 1462 äußerten die Bauern 

ihre Beschwerden über diese Belastungen. 1816 gingen die Jagdrechte in die Verwaltung der k.k. 

Staatsforste über, in deren Rahmen auch Wolfs- und Luchsjagden im Blühnbachtal stattfanden. 

Der letzte Bär der Region wurde 1830 erlegt. Zudem ist die Jagd auf Gamswild in den Tälern von 

Bluntautal und Blühnbach dokumentiert. Erzherzog Franz Ferdinand ließ 1907 eine kurvenreiche 

Straße zu den Jochalmen bauen, wodurch die Gamsjagd im Untersuchungsgebiet zu einer Touris-

tenattraktion wurde. Die Anwesenheit des Erzherzogs trug zu einem wirtschaftlichen Aufschwung 

der Region bei (Gewolf et al. 2014).  

Um das Jahr 1700 war das Steinwild in den West- und Ostalpen ausgerottet, doch 1924 wurde es 

im Blühnbachtal sowie in den angrenzenden Teilen des Hochkönigs, Hagengebirges und Göllmassivs 

wieder eingebürgert. Seither liegen kontinuierlich Aufzeichnungen üb er die Population vor . Bis 

1949 stieg der Bestand auf 62 Tiere, erlitt jedoch 1950 durch einen Räudebefall einen massiven 
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Einbruch, der die gesamte Population gefährdete. Ab 1990 wurde wieder ein Anstieg verzeichnet, 

mit 92 gezählten Tieren. Eine weitere Räudewelle führte 2002 zu einem erneuten Rückgang. Bei 

der Zählung der Hegegemeinschaft im April 2023 wurden insgesamt 160 Stück Steinwild erfasst 

(Hofer 2024). 

 

 

Abbildung 11 Einbürgerung des Steinwilds im Blühnbachtal im Jahr 1924  (©Salzburger Jägerschaft) 

3.5.2  Aktuelle  Nutzung  

Das ESG liegt außerhalb des Dauersiedlungsraumes und wird aufgrund seiner Steilheit und Unzu-

gänglichkeit maßgeblich nur in den Randlagen alm- und forstwirtschaftlich und entlang offizieller 

Wander- und Schitourenrouten genutzt. Weite Teile der Hochlagen werden zudem extensiv mit 

Schafen beweidet.  
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3.5.2.1  Almwirtschaft  

 

Abbildung 12 Darstellung der aktuellen Weiden utzungsintensität der Almen  

Die vorliegende Karte (Abbildung 12 Darstellung der aktuellen Weiden utzungsintensität der Almen ) 

visualisiert die Nutzungsintensität der Almen in der Region. Die Informationen wurden von den 

Almbewirtschafter innen und Almbewirtschaftern bereitgestellt.  

Die Almflächen wurden gemäß ihrer Nutzungsintensität in drei Kategorien eingeteilt: extensiv, 

mäßig intensiv und intensiv.  

Almen, die  innerhalb des ESG ausschließlich auf Karst liegen, wurden als "extensiv" eingestuft. 

Diese Flächen sind typischerweise wenig produktiv und erlauben maximal eine extensive Bewei-

dung. Es handelt sich überwiegend um Schafweiden. 

Für die übrigen Almflächen wurde die gesamte Futterfläche betrachtet, einschließlich Bereiche 

außerhalb des ESG, und durch die aufgetriebene Großvieheinheit (GVE) dividiert. Basierend auf 

dieser Berechnung wurden folgende Richtwerte festgelegt:  

Â Almen mit einer Beweidung von >0-1 GVE pro Hektar Futterfläche wurden als "extensiv" 

eingestuft, wodurch eine niedrige Nutzungsintensität gegeben ist. 

Â Beweidungsraten von 1-2 GVE pro Hektar Futterfläche wurden als "m äßig intensiv" betrach-

tet, wodurch eine mittlere Nutzungsintensität gegeben ist.  

Â Almen mit einer Beweidung von mehr als 2 GVE pro Hektar Futterfläche wurden als "inten-

siv" klassifiziert, wodurch eine hohe Nutzungsintensität gegeben ist. 
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Insgesamt werden innerhalb des ESG 4.464,73 ha als Almflächen ausgewiesen, davon sind 

3.287,16 ha extensiv, 687,68 ha mäßig intensiv und 318,88 ha intensiv  bewirtschaftet. 171 ha sind 

ohne Angabe, da keine Daten zur Verfügung gestellt wurden.  

Ein Teil der Almen ist nicht durch Wege erschlossen (Darstellung Kapitel 6.5.1).  

 

Tabelle 12 Darstellung der Nutzungsintensität der Almen, dem Flächenausmaß und dem Anteil in Prozent  

Beweidungsintensität Summe [ha] Fläche [%] 

extensiv 3.287,16 74% 

mäßig intensiv 687,68 15% 

intensiv 318,88 7% 

keine Angabe 171,01 4% 

Gesamtergebnis 4.464,73 100% 

3.5.2.2  Forstwirtschaft  

Wälder des ESG Kalkhochalpen 

Die Baumartenzusammensetzung der Wälder im ESG ist trotz jahrhundertelanger Bewirtschaftung 

großteils natürlich oder naturnah  (Schlager 1985). Wie aus Tabelle 13 zu entnehmen, sind 

6.510,51 ha Fläche (27,5%) als Waldflächen ausgewiesen. Sie erstrecken sich über einen Höhen-

gradienten von der submontanen bis zur hochmontanen Bergmischwaldstufe bis hin zu den subal-

pinen Fichten-Lärchenwäldern. In der subalpinen Stufe beherbergen sie bedeutende Lärchen -

Zirbenwälder. Die subalpinen Wälder sind mit Latschengebüschen, stellenweise Grünerlengebü-

schen, Zwergstrauchheiden und alpinen Rasengesellschaften verzahnt. Die Schlucht- und Hang-

mischwälder (FFH-LRT 9180*) sind als prioritäre Lebensraumty pen von besonderer Bedeutung ein-

gestuft.  

Tabelle 13 Wälder im ESG Kalkhochalpen. Darstellung der Lebensraumtypen und ihrer Flächenausdehnung 

Lebensraumtyp Fläche [ha] 

Grünerlen-Buschwald 183,89 

4070* Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum 3.309,28 

9130 9140 9150 Buchenwälder 311,85 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder 7,75 

9410 Bodensaure Fichtenwälder 1.794,87 

9420 Lärchen-Zirbenwälder 902,87 

Summe 6.510,51 

 

Schlager (1985) gibt eine umfassende Übersicht über die Wälder im ESG Kalkhochalpen. Im Fol-

genden werden diese Informationen wiedergegeben . 

Im Gebiet des ESG Kalkhochalpen findet sich eine vielfältige natürliche Baumartenzusammenset-

zung, die stark von den jeweiligen Standortbedingungen abhängt. Am Fuß der Kalkgebirge kommen 

Bergahorn-Eschen- und Schwarzerlen-Eschenwälder nur noch fragmentarisch vor. Diese Gebiete 
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gehen in Buchen(misch)wälder über, die oft mit Bergahorn, Linde und Eibe durchmischt sind. Der 

Übergang zu montanen Fichten-Tannen-Buchenwäldern verläuft dabei fließend.  

Die montanen Fichten-Tannen-Buchenwälder sind durch eine Mischung aus Fichte, Tanne und Bu-

che charakterisiert, wobei Lärche und Bergahorn ebenfalls häufig vertreten sind. Diese Wälder 

bilden wachstumsstarke, stabile und gut geschichtete Bestände.  

Entlang von Bachläufen und Grabeneinhängen kommen verstärkt Grauerle n vor. In den subalpinen 

Hochlagen prägen charakteristische Fichtenwälder, wie im Hagengebirge, sowie ausgedehnte Lat-

schen-Lärchen-Zirben-Waldgrenzbestände auf der Reiteralm und dem Hagengebirgsplateau das 

Landschaftsbild. Der Latschenbuschwald geht hier in subalpine Zwergstrauch - und Rasengesell-

schaften über. Besonders urwaldähnliche Bestandsstrukturen finden sich vor allem an schwer zu-

gänglichen Standorten und in unerschlossenen Geländebereichen, wie dem Angerwald  (Hagenge-

birge), Wasserkar (Blühnbachtal , Hochkönig), Baumgartl  (Maria Alm, Steinernes Meer), Zirbenmar-

terl  (Steinernes Meer), Naturwaldreservat Mitterkaser  (Weißbach, Saalforste) und Naturwaldreser-

vat Biedereralpswald (Hagengebirge, ÖBf) (Abbildung 13) sowie der seit 2016 dem Europaschutz-

gebiet zugehörigen außer Nutzung gestellte Bereich Lueg Palfen.  

Die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung teilt sich auf die Österreichischen Bundesforste (ÖBf), die 

Saalforste (Freistaat Bayern-Forstverwaltung) sowie private Waldbesitz ungen auf. Die Besitzstruk-

tur der forstwirtschaftlichen Flächen wird in Abbildung 13 dargestellt.  Die Österreichischen Bun-

desforste (ÖBf) und Saalforste bewirtschaften die Wälder im ESG nach eigens erarbeiteten Natur-

schutzkonzepten.  
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Abbildung 13 Flächenverteilung der Österreichischen Bundesforste (ÖBf), der Saalforste  (Freistaat Bayern -Forstverwal-
tung)  und privater Waldbesitz ungen; Darstellung der Naturwaldreservate Mitterkaser  (im Besitz der Saalforste ) und 
Biederer-Alpswald (im Besitz der ÖBf ). 

Die flächendeckend ausgewiesenen Lebensräume wurden mit den Grundstücksflächen der jewei-

ligen Besitzer verschnitten . In Tabelle 14 ist die Verteilung der Biotoptypen und FFH -Lebensraum-

typen auf private Eigentümer, die Österreichischen Bundesforste und die Saalforste dargestellt.  

Mit 70% stellen die Österreichischen Bundesforste im Gebiet den größten Eigentümer dar. Auf 

private Eigentümer fallen 21% und die Saalforste 9% der Flächen.  

Tabelle 14 Flächenverteilung der einzelnen Biotoptypen und FFH -LRT auf Privatbesitz ungen, Österreichische Bundes-
forste (ÖBf) und Saalforste (Bayr. Staatsforsten) (Gebäude , Straßen und Wege nicht enthalten)  

Biotoptyp und FFH-LRT 

Saal-
forste 
[ha] ÖBf [ha] 

Privat 
[ha] 

Gesamt 
[ha] 

4060 Alpine und boreale Heiden 6,97 110,43 111,67 229,08 

4070 Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron 
hirsutum 465,69 1820,31 1023,07 3309,07 

4080 Subarktische Weiden-Gebüsche 0,42 1,79 13,85 16,06 

6170 Alpine und subalpine Kalkrasen (Hochgebirgs-Kar-
bonatrasen) 240,34 1568,17 528,90 2337,42 

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silikatböden 1,29 33,41 247,15 281,85 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren-montanen-
alpinen Stufe 7,30 39,14 10,47 56,92 

7110 Lebende Hochmoore     0,08 0,08 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore     0,53 0,53 

7230 Kalkreiche Niedermoore 3,59 0,07 0,95 4,61 
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8120 Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis 
alpinen Stufe 205,17 1753,96 475,08 2434,21 

8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 
Stufe 0,03 18,45 0,38 18,86 

8210 8240 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 556,50 3.866,19 775,83 5.198,52 

8340 Permanente Gletscher   72,14 3,73 75,87 

9130, 9140 & 9150 Buchenwälder 4,15 207,50 100,15 311,62 

9180 Schlucht- und Hangmischwälder   3,64 4,11 7,75 

9410 Bodensaure Fichtenwälder 59,42 1323,72 411,42 1794,56 

9420 Lärchen-Zirbenwälder 184,37 441,11 277,17 902,65 

1 Grünerlen-Buschwald 1,02 166,32 16,52 183,86 

2 Kalkfels ohne Vegetation 108,04 3712,84 475,12 4.296,00 

3 Firn und Altschneefeld 0,05 287,69 43,68 331,42 

4 Intensivgrünland des Hochgebirges (subalpin-alpine 
Stufe)   103,91 18,07 121,97 

5 Kalkschutt- und Blockhalde ohne Vegetation 327,58 1044,04 337,50 1709,12 

6 Kleinseggenriede 0,02 0,73 11,17 11,91 

7 Stillgewässer 10,05 0,17 1,49 11,71 

Flüsse/Bäche 5,87 15,14 6,45 27,47 

Fläche gesamt 2.187,87 16.590,68 4.894,56 23.673,11 

Flächenanteil in % 9% 70% 21% 100% 

 

3.5.2.3  Jagdwirtschaft   

 

Abbildung 14 Darstellung der Jagdgebiete im ESG Kalkhochalpen. Insgesamt liegen 37 Reviere innerhalb des Untersu-
chungsgebiets (Graphik: Salzburger Jägerschaft).  
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Im ESG Kalkhochalpen liegen insgesamt 37 Reviere. Die in  Tabelle 15 aufgeführten Reviere weisen 

dabei einen bedeutenden Flächenanteil innerhalb des ESG auf (Datenquelle: Schriftliche Mittei-

lung der Salzburger Jägerschaft).  

Tabelle 15 Jagedreviere mit einem wesentliche Flächenanteil im ESG  

Jagdreviere im ESG 

EJ Bluntau ÖBF 

EJ Höllriedlalpe 

EJ AG Rennanger 

EJ See-, Vorder- und Hinterschlumalpe 

EJ Mandlwand II (ÖBF) 

EJ Kaining 

JBG Mandlwand I und Widdersberg 

JBG Imlau Hölln 

JBG Steinwänd 

JBG Blühnbach 

EJ ÖBF Jagdgebiet I Reither Steinberge 

EJ ÖBF Stoßwand 

EJ Buchweißbach 

EJ AG Schönbergalpe 

EJ ÖBF Jagdgebiet V Pirchlgebirge Süd 

EJ Freithofalpe 

EJ ÖBF Jagdgebiet I Sandn 

EJ ÖBF Baumgartl 

EJ ÖBF Steinernes Meer 

EJ Poschalm 

EJ Pirchl Süd 

EJ Palmers (Pirnbachalm) 

Jagdgebiet rechts der Saalach 

JBG Brandlhof-Hahnpfalzkopf 

JBG Kalmbach-Schneegrube 

JBG Dienten 

JBG Gut Hinterthal-Pirchlgebirge Nord 

JBG Wildalm-Pragstein-Adamalm 

 

Bei den Schalenwildangaben lässt sich ein eindeutiger Trend feststellen. Lagen Abschusszahlen für 

Rotwild im Jahr 2003 noch bei 178 Stück ist diese Zahl im Jahr 2023 bis auf 301 Stück angestiegen. 

Ähnlich Anstiege bei den Abschüssen kann man auch beim Rehwild beobachten. Bei hohen Scha-

lenwildpopulationen kann eine Überweidung der Lebensräume stattfinden, wodurch die Naturver-

jüngung der natürlicherweise vorkommenden Baumarten erschwert wird (Daten : Salzburger Jäger-

schaft).  

3.5.2.4  Infrastruktur  

Wegenetz  
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Im ESG gibt es keine großen Straßen. Fahrwege und Traktorwege als Zubringer zu den Almen gibt 

es in den Randgebieten. Der Großteil des Wegenetzes sind Fußwege und teilweise schlecht mar-

kierte Fußpfade. Insgesamt erstreckt sich das Wegenetz im Untersuchungsgebiet über 288,3 km 

(BEV 2024) (Abbildung 15).  

 

 

Abbildung 15 Wegenetz im Schutzgebiet . Ein Großteil des dargestellten Wegenetzes sind Fußwege und schmale, 
schlecht markierte Fußpfade/Jägersteige.  

Hütten  

Im Gebiet befinden sich acht Hütten der alpinen Vereine  (Österreichischer Alpenverein, Österrei-

chischer Touristenklub, Deutscher Alpenverein)  und fünf Hütten außerhalb des ESG, die als Stütz-

punkte für Touren innerhalb des ESG genutzt werden. Darüber hinaus gibt es privat betriebene 

Hütten, die teilweise als Selbstversorgerhütten angeboten werden, sowie Almhütten mit Aus-

schank (Abbildung 15).  

Die Versorgung der Hütten erfolgt entweder über Materialseilbahnen, Autoversorgung oder Hub-

schrauber, wobei die Ver - und Entsorgung auch teilweise über das Gebiet des Nationalparks 

Berchtesgaden verlaufen (Nationalparkverwaltung Berchtesgaden 2023).  

Die Wasserversorgung wird mit der Aufbereitung von Quell -, Regen oder Schmelzwasser sicherge-

stellt.  

Alle Hütten befinden sich unmittelbar angrenzend zu FFH-Lebensraumtypen und somit in natur-

schutzfachlich wertvollen Bereichen des ESG. 
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Tabelle 16 Übersicht der Hütte n des DAV (Deutscher Alpenverein, ÖAV (Österreichischer Alpenverein), ÖTK (Österrei-
chischer Touristenklub)  innerhalb des Untersuchungsgebiets nach Angaben des Österreichischen Alpenvereins.  

 Hütten im ESG Kalkhochalpen 
 Name Versorgung Eigentümer 
1 Ingolstädter Haus Materialseilbahn DAV 
2 Peter-Wiechenthaler-Hütte Materialseilbahn ÖAV 
3 Riemannhaus  Materialseilbahn DAV 
4 Wildalmkirchl-Biwak keine Versorgung ÖTK 
5 Bertgenhütte  keine Versorgung ÖTK 
6 Erich-Hütte Autoversorgung ÖAV 
7 Matrashaus  Hubschrauberversorgung ÖTK 
8 Carl-von-Stahl-Haus Materialseilbahn ÖAV 
9 Pichlalm Autoversorgung Privat 
10 Widdersbergalm Autoversorgung Privat 
11 Mitterfeldalm Autoversorgung Privat 
12 Jochalmen Autoversorgung Privat 

 Hütten angrenzend zum ESG Kalkhochalpen 
13 Kärlingerhaus Hubschrauberversorgung DAV 
14 Neue Traunsteiner Hütte (auf deutschem Grund) Autoversorgung DAV 
15 Alte Traunsteiner Hütte Selbstversorgerhütte DAV 
16 

Eckbert-Hütte 
Selbstversorgerhütte (Autoversor-
gung) ÖAV 

17 Ostpreussenhütte  Materialseilbahn DAV 
18 Windraucheggalm Autoversorgung Privat 

 

3.5.2.5  Freizeit - und Erholung  

Für die Ermittlung der Freizeit und Erholungsnutzung wurden der Österreichische Alpenverein, der 

Deutsche Alpenverein, der Österreichische Tour istenclub und die Tourismusbüros der Gemeinden 

kontaktiert.  

Das gesamte ESG ist eine sehr beliebte Region für Aktivitäten wie Klettern, Klettersteige und 

Wandern. Auch im Winter bietet es zahlreiche Möglichkeiten für Skitouren und Schneeschuhwan-

derungen. Für das Gebiet gibt es zahlreiche Tourenbeschreibungen, die ü ber Wanderkarten und 

verschiedene Online-Portale wie alpenvereinaktiv.com , outdooractive.com  und bergfex.at  verfüg-

bar sind und kontinuierlich erweitert werden. Der GroÇteil der Touren im ESG wird als ămittel-

schwerò oder ăschwerò eingestuft (Österreichischer Alpenverein 2024). 

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen touristischen Aktivitäten  näher erläutert . 

Wandern 

Im ESG zählen Wandern und Bergsteigen zu den maßgeblichen Erholungsformen. Das offizielle 

Wegenetz umfasst Forststraßen, Wanderwege und alpine Steige verschiedenster Schwierigkeits-

grade. Der Unterhalt, die Beschilderung und die Markierung der Wege erfolgen durch d ie Alpinen 

Vereine (ÖAV; DAV, ÖTK). Mit einem attraktiven Wegenetz sollen die Besucher auf ausgewählten 

Wegen gelenkt werden, um abseits dieser Wege ausreichend Rückzugsraum für störungsempfind-

liche Tier - und Pflanzenarten zu sichern. Im ESG Kalkhochalpen gilt ein Wegegebot, das Besucher 

https://www.alpenvereinaktiv.com/
https://www.outdooractive.com/
https://www.bergfex.at/
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verpflichtet, die ausgewiesenen Wege und Steige nicht zu verlassen, um sensible Lebensräume 

und geschützte Arten zu schonen. 

Beispiele für stark frequentierte  Wanderwege im Gebiet sind:  

ɹ Überquerung zum NP Berchtesgaden: Maria Alm - Riemannhaus - Kärlinger Haus ð Königssee 

ɹ Weißbach / Pürzlbach -Kallbrunnalmen (Naturpark Weißbach) - Ingolstädter Haus- Großen 

Hundstod 

ɹ Maria Alm (oder Saalfelden) ð Riemannhaus - Schönfeldspitze 

ɹ Kärlingerhaus-Buchauer Scharte- Schönfeldspitze 

ɹ Peter Wiechenthaler Hütte  - Persailhorn 

ɹ Saalfeldner Höhenweg: Persailhorn - Mitterhorn - Breithorn ð Riemannhaus 

ɹ Bluntautal - Jochalmen - Carl v. Stahlhaus. 

Die Wanderwege des Hagengebirges sind weniger begangen, da viele Wege schlecht erhalten sind 

und Schutzhütten fehlen.  

Beispiele für Wanderungen im Hagengebirge sind: 

ɹ Überquerung des Hagengebirges auf dem Verbundsteig (von der Eckberthütte - Golling) 

ɹ Golling- Vorderschlumsee und Angeralm 

ɹ Sulzau -Tristkopf  

Klettern  

Durch den Kletterboom der letzten Jahrzehnte hat der Nutzungsdruck auf die bestehenden Klet-

tergebiete zugenommen und die Errichtung neuer Klettersteige lokal zu einer Intensivierung der 

Freizeitnutzung beigetragen (Königsjodler) . 

Beliebt Klettergebiete im ESG sind:  

ɹ Hochkönig:  

- Königsjodler vom Dientner Sattel auf den Hohen Kopf. Er ist einer der schwersten 

Steiganlagen im gesamten Ostalpenraum mit 1700 m Kletterpassagen (bergstei-

gen.com).  

- Torsäule 

ɹ Steinernes Meer: 

- Breithorn  

- Sommerstein 

- Schönfeldspitze 

ɹ Reiteralpe:  

- Alpawand 

Im Nationalpark Berchtesgaden wurde die IG Klettern mit Vertreter innen und Vertretern der loka-

len Verbände und Vereine, sowie individuellen Kletternden gegründet . Diese erarbeiteten  ein Klet-

terkonzept für den NP Berchtesgaden. Die Ausübung des Klettersports und vor allem eventuelle 
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Neuerschließungen sollen sich unter anderem auch auf Bereiche angrenzend zum ESG Kalkhochal-

pen Hoher Göll / Hohes Brett /Kahlersberg  konzentrieren (Nationalparkplan Berchtesgaden 2023).   

Für das ESG Kalkhochalpen gibt es derzeit kein koordiniertes Kletter -Konzept. 

Radfahren  

Innerhalb des ESG gibt es die offiziell ausgewiesene Mountainbike-Strecke ăDI 02 Pichlalm-Tourò, 

die auf die Pichlalm verläuft (rund 650m verlaufen innerhalb des ESGs) und auf verschieden Web-

seiten mit genauer Beschreibung aufgelistet wird (bergfex.at, outdooractive.at).  

Von Seiten der Bewirtschafter innen und Bewirtschafter des ESG wird ein zunehmender Nutzungs-

druck von Mountainbikern (E-Bikes) wahrgenommen. Derzeit gibt es kein Konzept zur Lenkung der 

Radfahrerinnen und Radfahrer im Gebiet.  

Trailrunning  

Trailrunning zählt zu den Sportarten, die an Beliebtheit zulegen. So auch im ESG, was durch ein 

Trailrunning -Festival am Hochkönig deutlich wird (Hochkönig -Man). Zwei der Trails verlaufen über 

Bereiche des ESG. 2023 nahmen 1371 Läufer teil, wobei über 300 Teilnehmer innen und Teilnehmer 

die Streckenführungen durch das ESG passierten (https://www.hochkoenigman.run/).  

Drachen- und Gleitschirmfliegen  

Innerhalb des ESG ist das Drachen- und Gleitschirmfliegen  in einer Flughöhe unter 500 m per Ver-

ordnung verboten. Jedoch gibt es angrenzend im NP Berchtesgaden Startplätze, von wo aus Dra-

chen- und Gleitschirmflieger über das ESG Kalkhochalpen fliegen, um dort Höhe zu gewinnen. Die 

meisten fliegen jedoch von dort Richtung Norden ins Nationalpark -Vorfeld zu offiziell ausgewiese-

nen Landeplätzen.  

Schitouren  

Im Winter ist das ESG ein beliebtes Schitourengebiet. Besonders die Scharten, hier vor allem die 

Buchauer Scharte (Maria Alm östlich der Schönfeldspitze), die Taghaubenscharte (Dienten) und die 

Torscharte (Hintert hal entlang der Freileitung)  sind bei Skitourengehern äußerst beliebt.  

Viele der Schitouren werden als mittel oder schwer angegeben und sind nur für erfahrene Schitou-

rengeherinnen und Schitourengeher geeignet.  Teilweise verlaufen die Routen über den National-

park Berchtesgaden, da es hier leichtere Zustiege gibt.  Auch wenn der Nutzungsdruck in den letz-

ten Jahren zugenommen hat, sind derzeit keine Schäden an den FFH-Lebensräumen zu erwarten.  

Analyse der Webseiten der Tourismusverbªnde auf die Schlagwºrter ăNatura 2000ò und ăKalk-

hochalpenò 

Um die Bedeutung des Natur- und Europaschutzgebiets Kalkhochalpen für die Region zu ermitteln, 

wurden die Schlagwºrter ăNatura 2000ò und ăKalkhochalpenò auf den Webseiten der Tourismus-

verbände innerhalb des ESG durchsucht (Abfrage am 1.3. 2024). 

Die Begriffe werden jedoch nicht für touristische Werbezwecke genutzt. Die Erwähnungen auf der 

Homepage des Tourismusverbands Salzburger Saalachtal sind unauffällig platziert. Vorgeschlagen 

werden jedoch Wanderungen ins Gebiet, wobei der Schwerpunkt auf einfachen Wanderungen 

liegt, die angrenzend zum ESG verlaufen.  



 

47 

 

 

Tabelle 17 Häufigkeit der Begriffe "Natura2000" und "Kalkhochalpen" auf den Webseiten der Tourismusverbände des 
ESG 

Erwähnung der Begriffe "Natura2000"/"Kalkhochalpen" auf den Webseiten der 
Tourismusverbände innerhalb des ESG 

  "Natura 2000" "Kalkhochalpen" 
Tourismusverband Hochkönig 0 0 
Tourismusverband Salzburger Saalachtal 1 2 
Tourismusverband Kuchl 0 0 
Tourismusverband Golling 0 0 
Tourismusverband Werfen 0 0 
Tourismusverband Saalfelden-Leogang 0 0 
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4 Vorkommende Arten und Lebensräume  

Nachfolgend werden die für die Erhebung der Referenzdaten (Anm.: zur Modellierung der Lebens-

räume im ESG) gewählten Kartierungstypen (Tabelle 3) beschrieben und anhand von Fotos aus den 

Geländeerhebungen dokumentiert. Die Informationen zur Beschreibung der  Lebensraumstruktur 

der FFH-LRT und weiterer Kartierungstypen entsprechen Ellmauer (2005) bzw. Umweltbundesamt 

(2020) sowie den Biotoptypen-Steckbriefen von Salzburg (Land Salzburg, überarbeitete Fassung 

von 2022) bzw. der entsprechenden Roten Liste der ge fährdeten Biotoptypen Österreichs (RLÖ) 

(Essl et al. 2002a, 2002b, 2004, 2005) Die Biotoptypen und FFH-LRT werden in 4 Teilkarten in 

Abbildung 17 bis Abbildung 20 Übersicht aller Biotoptypen und FFH -Lebensraumtypen im ESG Kalk-

hochalpendargestellt , die Legende ist in Abbildung 16. 

 

 

Abbildung 16 Legende der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen im ESG  
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Abbildung 17 Übersicht aller Biotoptypen und FFH -Lebensraumtypen im ESG im Bereich Hochkönig 
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Abbildung 18 Übersicht aller Biotoptypen und FFH -Lebensraumtypen im ESG im Bereich Hagengebirge 
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Abbildung 19 Übersicht aller Biotoptypen und FFH -Lebensraumtypen im ESG im Bereich Steinernes Meer 
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Abbildung 20 Übersicht aller Biotoptypen und FFH -Lebensraumtypen im ESG Kalkhochalpen im Bereich Reiteralpe 














































































































































































































































































































































































































































































